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besser deutet, und dass der zweite Name völlig in der Luft
schwebt (BEOICIN die eine, 0ECTIAN die andere Abschrift): für
ihn freilich (atlTll11 /l€v) waren die üblen Folgen des Zornes
wegen seines Zorns auf Basileides und Thespis nicht siohtbar,
obwohl er in Schärfe, wie er prahlte, bis an die äusserste Grenze
geht, er ist so blind n. s. w. Darf man glauben, dasS Nikasi
kmtes stoische Sätze, speciell des Chrysippos, gegen die Anfech
tungen jiingerer Epikureer, speciell des vierten Diadochen und
eines verscbollenen aus dem 2. Jahrhundert, vertbeidigt und durch
seine bPl/.lIJTt]<;; gerade gegen die Epikureer solohe bis zum KUV
TlXTOV sich versteigende Grobbeiten des Philodem heraus gefor
dert hatte? Oder ist an Basileides den Stoiker um das J. 100
und etwa Boethos (BOH00N), an Befebdung dieser etwa dUTch
einen Akademiker zu denken ~

Die philodemische Schrift zerlegt sich in zwei auch sti
listisch sehr versohiedene Theile, die unterhaltsame und gewandte
Schilderung von Erscheinungen und Folgen des Zornes nach dem
Leben und die scbulmässig trockene Theorie vom Affect mit
praktischer Anwendung auf den Weisen, Theile deren Urheber
sohaft im Wesentliohen' duroh die 001. 1 genannten Quellen,
Bion mpl oPTflc; und Chrysippos TI'Epl mX8wv, bezeichnet scheint;
von diesen Theilen lag der erste offenbar ganz ausser dem Be
reich des Nikasikrates, für den zweiten war er der Mittelsmann,
und da seine Worte 38, 39 beweisen, dass er auf die Pel'ipate
tiker Rücksicht genommen, so steht niohts im Wege anzunehmen,

.dass auch die Widerlegung der Peripatetiker und das Argument,
womit Autipatroll der Stoiker (m:.pl oPYfl~ Athenäus p. 643 f.)
die Behauptung von der Unentbehrliohkeit des Zornes dialektisoh
witzig ad absnrdum führt, 33, 36-34, 4 durch Nikasikrates in
unser Buch gekommen. Jedesfalls ist Antipater der einzige im
Buch sonst citirte Sohriftsteller der Zwischenzeit. Aus dem ersten
Thoil wolle sich der Plautusleser merken 21, 31: jeder :llie]lt
den Zornigen l1.I~ Kuva T€TOKulaV, und danaoh oorrigiren, was
im rhein. Museum 39 S. 287 über die (eta canes des lat. Ko
mikers Irriges gesagt ist, weil dies aus derselben Quelle abge
leitete Dictum damals mir entfallen war.

R ~R

Terentius Adelph. 191-249.

Aeschiuus erbietet sich dem Baunio für die geraubte Skla
vin Baochis den angebliohen Einkaufspreis von 20 Minen zu
zahlen, und «la Sannio sich weigert dieses Anerbieten ammneh
men, maoht Aesohinus sich den fi~hEl~~_. 2:\1 behaupten, die R
dürfe gar nioht verkauft werden, denn sie sei von freier Geburt,
das werde er vor Gerioht naohweisen (193 f.); Sannio solle sieh
also die Sache überlegen, ob er lieber die 20 Minen oder den
Prooess haben wolle (195). Damit geht Aoschinull ins Haus und
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Sannio hält einen Monolog (196-208), der in unseren Ausgaben
so lautet:

Verum enim quando bene promeruit, fiat: suom ius postulat. 201
Age iam oupio, modo si argentum roddat. sod ego hoo:hal'iolor:
Ubi me dixero dare tanti, testis faciet ilioo, 203
Vendidisse me. de argento somnium: C mox: oras redi:
Id quoque pOBsum ferre, modo si reddat, quamquam

iniuriumst 205
Vorum oogito id quod l'es est: quando eum quaestum oooeporis, I
Aooipiunda ot mussitanda iniuria adulesoentiumst. 207 t
Bod nemo dabit: frustra agomet mecum has rationes puto. )

Dass dieser Text confua sei, ist mehrfaoh anerkannt. Spen
'Möglich, dass hier verschiedene Reoena.ionen vorliegen,

das erste t'(wum (201) dem zweiten verum (206) und das
sell (202) dem zweiten Bell (208) parallel ist. Dann wären

beiden Fassungen in 201... 205 und 206-208 zu scheiden'.
Dieser Ansicht stimmt Dziatzko bei, weil, wie er meint, in Vers
205- 208 sioh im Wesentlichen die Argumentation wiederholt,
welche bereits in V. 201-204 enthalten ist. Eine Emendation
llaben aber Sp. und Dz. nicht versuoht; denn dass weder Vers •
201-204, noch V. 205-208 sich einfaoh streiohen lassen, liegt
auf der Hand. Nach meiner Vermuthung ist die Confmlion im
Texte dadurch entstanden, dass durch ein Versehen die beiden
Versgruppell 202-204 und 206-207 ihre Plätze vertauscht
haben. Nachdem das geschehen war, und in Folge dessen an
zwei Stellen der Zusammenhang fehlte, schob man zur Herstel
lung desselben zwei Verse ein, nämlich 201 und 205 i allerdings
ohne ausreichenden Erfolg. Ist das richtig, 80 würde Terenz so
geschrieben haben:

Verum oogito id quod res est: quando eum quaestum
occeperis, 206

Accipiunda et mussitanda iniuria adulescentiumst.
Age iam cupio, modo si argentum reddat. sed ego hoo hariolor; 202
Ubi me dixero (lare tanti, testis faciet ilico,
Vendidisse me. de argellto llomnium; mox: < oms redi \' 204
Sed nemo dabit. frustra egomet mecum has rationes puto. 208

Der Gedankengang des aufgeregten leno ist dann folgender:
1) Nehme ich die Sachlage, wie sie ist, so muss ich mir selbst
sagen, dass ich bei meinem Gewerbe auf Behandlung von
Seiten meiner Kunden keinen .Anspruch 2) deshalb nehme
ich das Anerbieten des Aesohinus jetzt gern an, nur muss er die
zwanzig Minen auch wirklioh zahlen i 3) tlaran ist aber verstän
digerweise gar nicht zu denken, denn sobald ich mich bereit er
kläre, die B. für den gebotenen Preis abzugeben, wird Aeschinus
mir den angedrohten ProceSll machen, dass ich die (freigeborene)
B. verbuft habe; 4) und selbst wenn er das nicht thut, so ist
es dooh mit dem gebotenen Gelde Schwindel; fordere ich es, BO
heisst es bald kurzweg: <Komme morgen wieder \' und wenn ich
noch 80 oft wiederkomme, Niemand bezahlt; 5) alles Ueberlegen
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hilft mir Nichts, ich komme zu keinem Entschluss. Es ist klar,
der Witz des Aeschinus hat den Sannio stutzig gemacht; er ver
kaufte die R gern für den gebotenen' Preis, aber er hat keine
Sicherheit, dass der Käufer Zahlung leistet, und seine Forderung
einzuklagen darf er nicht wagen, weil dann die freie Geburt der
R, wie er glaubt, festgestellt werden würde.

Diese Sachlage ist häufig verkannt worden, ohne dass die
im Texte enthaltene Confusion eine ausreichende Entschuldigung
für die begangenen Irrthümer bieten könnte. Zunächst ist, schon
eine Erklärung des Donatus (zu 204 vendidisse) nicht zu bil
ligen: cubi enim pactio intercesserit pretii, iam exceptionis actio
sublata erit et pretium debebitur.' Donatus meint also, Sannio
hätte nicht auf den Verkauf eingehen wollen, weil er dadurch
das Recht eingebüsst hätte gegen den Aeschinus wegen gewalt
samer Entführung der B. (und Misshandlung seiner selbst) klag
bar zu werden. Letztere Ansicht ist juristisch wohl kaum halt
bar und hier jedenfalls ohne Bedeutung; denn Sannio will ja
weiter nichts haben als das Geld, und wenn er dieses ohne Ge
fahr einklagen kann, ist ihm geholfen. Das kann er aber eben
nicht und deshalb ist er rathlos. Ferner irrt Spengel, wenn er
meint (Ein!. § 3), die Behauptung des Aeschinus, die Bacchis sei
von freier, Geburt, bleibe' ohne Einfluss auf den Fortgang der
Handlung, selbst Sannio berücksichtige sie nicht, nicht einmal in
seinem Monolog (196-208), und daraus lasse sich folgern, dass
jene Behauptung bei der Contamination der Adelph. (aus Menan
der und Diphilus) nur aus Mangel an Umsicht mit aufgenomnlen
sei. In demselben Irrthum ist auch Dziatzko (Ein!. S. 9). So
flüchtig hat Terenz nicht gearbeitet; die Sache liegt vielmehr
folgendermassen.

Als Aeschinus sich (193 :/f.) den Spass macht zum Sannio
zu sagen: Neque vendendam censeo, Quae liberast und mit er
heucheltem Pathos hinzusetzt: nam ego liberali illam adsero
causa mann, bleibt ihm nicht verborgen, dass der leno über diese
Rede erschrickt. Dadurch in seiner Rolle bestärkt, fährt Aeschi
uus fort: Nunc vide utrum vis, argentum accipere an causam
meditari tuam. Der Eindruok ist überwältigend: Sannio steht
sprachlos da. Aeschinus weiss jetzt, wie der leno zu fangen ist;
das Uebrige überlässt er dem Syrus, den er selbstverständlich
vorher über den GaI,lg der bisherigen Verhandlung informirt
hat. Syrus zeigt sich seiner Anfgabe gewachsen. Er tritt als
wohlwollender Rathgeber zu Sannio, bringt seine Gründe in
zweokmässiger SteigerUllg vor, und erst als er sich schon sagen
kann labascit (239), rückt er mit dem allerstärksten heraus, mit
der Hinwefrfung auf den Process (über die freie Geb1ll't der R).
Wie sehr er überzeugt ist, dass diese Drohung für Sannio ver
nichtend ist, beweist sein freundschaftlicher Vorschlag, sich lieber
mit 10 Minen abfinden zu lassen, als in Folge der gericlltlichen
Entscheidung, die 20 Minen zu verlieren (239-242). Und er
hat sich nicht geirrt: Sannio will gerne alle Processe vermeiden .
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(am liebsten natürlich den über die Geburt der Bacchis) und
giebt noch gute Worte, um schliesslich die 20 Minen zu er
halten, die Aeschinus ihm schon im Anfange dieser Verhandlung
(191 f,) geboten hatte. Da kaun man doch nicllt sagen, dass die
Behauptung des Aesohinus in V, 194 (Quae liberast) keinen Ein
fluss auf den Gang der Handlung habe.

Pfaffendorf a. Rh, G. He i d tm a nn,

Zu Caesal' da bello civ, 121).

Die Rafensperre von Brundiaium..

Der Bel'icht Caeaars über die Vorkehrungen zur Absperrung
des inneren Hafens von Brundisium lautet b, 0; I 25, 5: Qua fau'
oes erant angustissimae portus, moles atque aggerem ab utraque

6 pal·te litoris iaciebat, quod his locis erat vadosum mare. Longius
progressus, eum agger altiore aqua eontineri non posset, rates,
duplices qlloqueverslls pedum XXX e regione molis conlocabat.

7 Has quaternis anooris ex IV angulis destinabat, ne fluctibus
8 moverentur, His perfectis oollocatisque alias deinoeps pari magni
9 tudine rates iungebat. Has terra atque aggere integebat, ne

aditus atquc incursus ad defenden(lum impedireturj a fronte atque
10 ab utroque latere cratibus ac pluteia protegebat; in quarta qua

que earum turree binorum tabulatorum excitabat, quo commodius
ab impetu navium incendiiaque defenderet,

Während die Erklärer darüber streiten, ob untel' den rates
duplicee zwei neben einander oder zwei über einander befestigte
FItisse zu verstehen seien, haben sie die ungleich wichtigere
Frage unbeachtet gelassen, was von den in zweiter Reihe an
gefügten FItissen zu halten Bei i denn dass mit (alias deinceps pari ..,
magnitudine rates) iungebat nur ein anfügen, nicht ein darüber
leg en gemeint sein kann, wie man im Commentar von Doberenz
Dinter liest, Bollte doch wohl nicht erst in Frage kommen.

Nach dem Wortlaute des Textes hätte Caesar zur Verbin
dung del' beiden Damm-Enden Doppelftösse von je 30 Fuss im
Gevierte vorgeschoben j mit dieBen hätte er andere l!"'lösse von
gleioher Grösse, d, h. einfache von 30 Fues im Geviert, ver·
bunden, dieselbeu mit Erde und sonstigem Material anBohütten
lassen, nach drei Seiten hin sie mit Flechtwerk und Brustwehren
umgeben uud auf jedem vierten einen zwei Stock hohen Thurm
zur Verlheidigung errichtet, Nun muss es aber doch als vtlllig
widersinnig erscheinen, wenn die von einander dm'ch Brust- und
Seitenwehrel1 abgesperrten, nur VOJl einer Seite zugänglichen und
zum Theil mit ThUrmen belasteten Flösse zu dem Zweoke wären
angesohüttet worden, um den Hil1~ und Hermarsch der Soldaten
zu erleichtern. Die Truppenbewegung von einem Ufer zum an
deren und nach den vom Feinde bedrohten Punkten hin konnte
dooh nur allf der die beiden Damm-Enden verbindenden Floss
brtioke VOl' sich gehen, und eben diese musste es sein, die durch




